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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

ArbVG §105 Abs3

Rechtssatz

Der Betriebsinhaber ist auch nicht rechtlich verp3ichtet, schon vor dem Widerspruch des Betriebsrats gegen die

Kündigung gleichsam einen Sozialvergleich vorwegzunehmen, da Normadressat des Sozialvergleichs das Einigungsamt

war und nunmehr das Arbeitsgericht und Sozialgericht ist.
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